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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 29 Abs. 1 des Ge- 
setzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31.10.2006  
(GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Gesetz  
vom 18.12.2012 (GV. NRW. S. 672), hat die Universität 
Duisburg-Essen folgende Verwaltungs- und Benutzungs-
ordnung erlassen: 
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Präambel1 

Das Zentrum für gesundheitsökonomische Forschung 
CINCH (Competence in Competition and Health) ist eine 
Einrichtung, die sich wissenschaftlich mit dem Wettbe-
werb auf Versicherungs- und Gesundheitsmärkten be-
schäftigt. In dieser Einrichtung arbeiten Forscher und 
Forscherinnen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
der Universität Duisburg-Essen, dem RWI – Leibniz-
Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (im Folgenden RWI 
genannt) und dem Düsseldorf Institute for Competition 
Economics (DICE) zusammen. 
 

§ 1 2 
Stellung innerhalb der Hochschule 

(1) Das Zentrum für gesundheitsökonomische Forschung 
- im Folgenden Forschungszentrum genannt - ist eine 
Forschungseinrichtung der Fakultät für Wirtschaftswis-
senschaften - im Folgenden Fakultät genannt - gem. § 29 
Abs. 1 Satz 1 HG. 

(2) Das Forschungszentrum partizipiert an der Mittelver-
teilung innerhalb der Fakultät ausschließlich im Rahmen 
der Mittelverteilung des Instituts für Betriebswirtschaft und 
Volkswirtschaft (IBES). Mit dem Rektorat vereinbarte 
CINCH-spezifische Mittelzuweisungen werden dem For-
schungszentrum in vollem Umfang direkt über die Fakultät 
zur Verfügung gestellt. 

(3) Falls in dieser Ordnung keine speziellen Regelun- 
gen vorgenommen werden, gilt die Fakultätsord- 
nung der Fakultät in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
 

§ 2 
Gegenstand und Zweck des Forschungszentrums 

(1) Das Forschungszentrum forscht auf dem Gebiet der 
Gesundheitsökonomik. 

(2) Das Forschungszentrum fördert den wissenschaftli-
chen Nachwuchs in der Gesundheitsökonomik. Im For-
schungszentrum arbeiten speziell eingerichtete Nach-
wuchsgruppen.  

(3) Das Forschungszentrum fördert die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit an der Universität Duisburg-Essen und 
sucht die Kooperation mit der Ruhr-Universität Bochum 
und der Technischen Universität Dortmund sowie mit 
nationalen und internationalen Forschungseinrichtungen 
im Bereich der Gesundheitsökonomik. 
 

§ 3 3 4 5 
Mitgliedschaft 

(1) Ordentliche Mitglieder des Forschungszentrums sind 

1. die Inhaberinnen bzw. die Inhaber der Lehrstühle 

a) für Volkswirtschaftslehre, insb. Gesundheitsökonomik,  
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b) für Medizinmanagement, 

c) für Volkswirtschaftslehre, insb. Öffentliche Finanzen, 

d) für Volkswirtschaftslehre, insb. Experimentelle Wirt-
schaftsforschung,  

sowie 

e) die Juniorprofessorin bzw. der Juniorprofessor für Ge-
sundheitsökonomik und 

f) die Juniorprofessorin bzw. der Juniorprofessor für Ar-
beitsmarkt und Gesundheit und die ihnen zugeordne-
ten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, soweit diese ein Dienstverhältnis mit der Universi-
tät Duisburg-Essen haben. 

2. Prof. Dr. Stefan Felder, WWZ Universität Basel und 
kooptiertes Mitglied der Fakultät für Wirtschaftswis-
senschaften der Universität Duisburg-Essen. Seine 
Mitgliedschaft endet mit seinem Ausscheiden aus der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. 

3. Leiterinnen bzw. Leiter von Nachwuchsgruppen ge-
mäß § 5 Absatz 4 sowie die ihnen zugeordneten wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter, die 
im Forschungszentrum gesundheitsökonomische For-
schung betreiben. 

4. Weitere Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrer 
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften können auf 
eigenen Antrag oder auf Antrag eines Vor-
standsmitglieds des Forschungszentrums als or-
dentliche Mitglieder bestellt werden. Für die ihnen zu-
geordneten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gilt Abs. 1 Nr. 1 entsprechend. 

5. Weitere Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrer 
der Universität Duisburg-Essen können auf eigenen 
Antrag oder auf Antrag eines Vorstandsmitglieds des 
Forschungszentrums im Einvernehmen mit der Deka-
nin bzw. dem Dekan der Fakultät sowie der Dekanin 
bzw. dem Dekan der jeweiligen Fakultät bestellt wer-
den. Für die ihnen zugeordneten wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt Abs. 1 Nr. 1 ent-
sprechend. 

 

§ 4  
Leitung und Geschäftsführung 

Das Forschungszentrum wird geleitet durch den Vorstand. 
Die laufenden Geschäfte führt die geschäftsführende 
Direktorin bzw. der geschäftsführende Direktor. 
 

§ 5 6 7 8 9 
Vorstand 

(1) Dem Vorstand gehören mit Stimmrecht an: 

1. die Inhaberinnen bzw. Inhaber der Lehrstühle sowie 
die Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren nach 
§ 3 Abs. 1 Nr. 1. 

2. Prof. Dr. Stefan Felder, WWZ Universität Basel und 
kooptiertes Mitglied der Fakultät für Wirtschaftswis-
senschaften der Universität Duisburg-Essen. Seine 
Mitgliedschaft endet mit seinem Ausscheiden aus der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. 

3. Hochschullehrerinnen bzw. Hochschullehrer der Fa-
kultät für Wirtschaftswissenschaften, die dem For-
schungszentrum nach § 3 Abs. 1 Nr. 5 angehören, 
und auf Vorschlag des Vorstands durch den Fakultäts-
rat in den Vorstand gewählt werden. Sie werden für 
vier Jahre gewählt. Wiederwahl ist möglich. 

4. Ein Vertreter bzw. eine Vertreterin der dem For-
schungszentrum zugeordneten wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach § 3 Abs. 1. Die 
Vertreterin oder der Vertreter wird auf Vorschlag der 
gemäß § 3 Abs. 1 zugeordneten wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Forschungszent-
rums vom Fakultätsrat der Fakultät für die Dauer von 
zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig 

(2) Dem Vorstand gehören mit beratender Stimme an: 

1. Als assoziierte Mitglieder die Präsidentin bzw. der 
Präsident des RWI oder das nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 
vom Präsidenten bzw. der Präsidentin des Rheinisch-
Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung be-
nannte Mitglied und der Leiter des Kompetenzbereichs 
Gesundheit des RWI. Die Entscheidung obliegt dem 
Präsidenten bzw. der Präsidentin des Rheinisch-
Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung. 

2. Die Leiterinnen und Leiter von Nachwuchsgruppen 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 3. 

(3) Der Vorstand hält mindestens einmal im Semester 
eine Sitzung ab. 

(4) Der beschlussfähige Vorstand bestimmt über die Ver-
wendung der Mittel und über den Einsatz von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, soweit sie nicht einer Hochschul-
lehrerin oder einem Hochschullehrer zugeordnet sind. Die 
Rechte des Dekanats bleiben unberührt. 

(5) Der Vorstand bestimmt über die Einrichtung, Auflö-
sung und Zusammensetzung der wissenschaftlichen 
Nachwuchsgruppen des Forschungszentrums und be-
stimmt jeweils deren Leiterin oder Leiter. 

(6) Der Vorstand trifft seine Entscheidungen mit einfacher 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme der geschäftsführenden Di-
rektorin bzw. des geschäftsführenden Direktors. Davon 
unberührt bleibt § 5 Abs. 7 und 8.  

(7) Der Vorstand kann mit 2/3-Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder einen Antrag auf Änderung der Verwaltungs- 
und Benutzungsordnung bei der Dekanin bzw. dem De-
kan der Fakultät stellen. Der Fakultätsrat beschließt über 
eine Änderung. Eine Änderung der Verwaltungs- und 
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Benutzungsordnung stellt eine Entscheidung von grund-
sätzlicher Bedeutung dar. 

(8) Der Vorstand setzt sich bei Entscheidungen von 
grundsätzlicher Bedeutung mit der Präsidentin bzw. dem 
Präsidenten des RWI ins Benehmen. 

(9) Die Dekanin bzw. der Dekan ist zu den Vorstands-
sitzungen wie ein Mitglied zu laden. 
 

§ 6 10 
Geschäftsführende Direktorin bzw. geschäfts- 

führender Direktor und Stellvertretung 

(1) Der Vorstand wählt aus den Mitgliedern des Vor-
standes nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 die geschäfts-
führende Direktorin bzw. den geschäftsführenden Direktor 
und eine Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter. Die 
Amtszeit beträgt vier Jahre. Wiederwahl ist möglich.  

(2) Falls weder das Amt der geschäftsführenden Direkto-
rin bzw. des geschäftsführenden Direktors noch das Amt 
der stellvertretenden geschäftsführenden Direktorin bzw. 
des stellvertretenden geschäftsführenden Direktors be-
setzt sein sollte, werden die Aufgaben geschäftsführend 
durch die Dekanin bzw. den Dekan der Fakultät wahrge-
nommen, bis ein neues Direktorium gewählt worden ist. 

(3) Die geschäftsführende Direktorin bzw. der geschäfts-
führende Direktor hat in eigener Zuständigkeit die folgen-
den Aufgaben zu erfüllen: 

a) Führung der Geschäfte des Forschungszentrums, 

b) Vertretung des Forschungszentrums gegenüber dem 
Dekanat, 

c) Vorsitz im Vorstand, 

d) Durchführung der Beschlüsse des Vorstands, 

e) Berichterstattung gegenüber dem Vorstand. 

(4) Auf Aufforderung der Dekanin bzw. des Dekans der 
Fakultät berichtet die Direktorin bzw. der Direktor über 
das Forschungszentrum. 
 

§ 7 11 
Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitglieder des Forschungszentrums gemäß § 3 
bilden die Mitgliederversammlung. Diese wird von der 
Direktorin bzw. dem Direktor in der Regel einmal im Jahr 
zu einer nichtöffentlichen Sitzung einberufen. Die ge-
schäftsführende Direktorin oder der geschäftsführende 
Direktor kann Gäste zu der Versammlung einladen. 

(2) Die Dekanin bzw. der Dekan ist zu den Mitglieder-
versammlungen wie ein Mitglied zu laden. 

(3) Die Mitgliederversammlung hat das Recht, Ordnungs-
änderungen vorzuschlagen. Ordnungsänderungen wer-
den entsprechend § 5 Abs. 7 beschlossen. 

(4) Die Mitgliederversammlung beschließt mit der Mehr-
heit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Sie ist be-
schlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder 
anwesend ist. Bei Beschlüssen im Umlaufverfahren gilt 
Satz 1 entsprechend bezogen auf die Anzahl der abgege-
benen Stimmen. 
 

§ 8 
Beirat aus Wissenschaft und Praxis 

(1) Der Vorstand kann einen Beirat aus Wissenschaft und 
Praxis berufen. 

(2) Der Beirat berät den Vorstand zum Forschungs-
programm des Forschungszentrums. 

(3) Die Beiratsmitglieder werden für vier Jahre ernannt. 
Eine Wiederberufung ist möglich. 

(4) Der Beirat wird von dem geschäftsführenden Direktor 
bzw. der geschäftsführenden Direktorin mindestens ein-
mal im Jahr einberufen. 
 

§ 9 12 
Benutzung 

(1) Die Einrichtungen des Forschungszentrums stehen 
seinen Mitgliedern und assoziierten Mitgliedern im Rah-
men ihrer Aufgaben und nach Regelung durch den Vor-
stand zur Verfügung. Der Vorstand kann die Regelung für 
alle Regelfälle auf die geschäftsführende Direktorin bzw. 
den geschäftsführenden Direktor übertragen. 

(2) Andere Angehörige und andere Mitglieder der Univer-
sität Duisburg-Essen sowie Gäste können Einrichtungen 
des Forschungszentrums mit besonderer Zustimmung der 
geschäftsführenden Direktorin bzw. des geschäftsführen-
den Direktors benutzen. 
 

§ 10 
Auflösung des Forschungszentrums 

Falls das Zentrum aufgelöst wird, werden die noch zu 
erbringenden Leistungen und Verbindlichkeiten durch die 
geschäftsführende Direktorin bzw. den geschäftsführen-
den Direktor im Einvernehmen mit dem Vorstand entspre-
chend der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Verantwort-
lichkeiten von Projekten zugeordnet. Falls das For-
schungszentrum Überschüsse oder Verluste aufweisen 
sollte, so werden diese in gleichen Teilen auf die aktuellen 
Mitglieder aus der Gruppe der Professorinnen und Pro-
fessoren verteilt. Nach dieser Verteilung ist das For-
schungszentrum beendet und es können keine weiteren 
Ansprüche gestellt werden. 

Treten nach Beendigung des Forschungszentrums Auf-
gaben auf, die in den Aufgabenbereich der Geschäftsfüh-
rende Direktorin bzw. des Geschäftsführenden Direktors 
fallen, werden diese Aufgaben von der Dekanin bzw. dem 
Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften wahr-
genommen. 
 

§ 11 13 
Geschäftsordnung 

Soweit in dieser Ordnung oder in Verwaltungs- und Be-
nutzungsordnungen der Fakultät nicht anders geregelt, 
wird die Geschäftsordnung des Senats angewandt. 

§ 12 
In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

Diese Verwaltungs- und Benutzungsordnung tritt zum  
01. Januar 2012 in Kraft. Sie wird im Verkündungsblatt 
der Universität Duisburg-Essen - Amtliche Mitteilungen 
veröffentlicht. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultäts- 
rates der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften vom 
24.04.2012 

 
Duisburg und Essen, den 22. Januar 2013 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Eva Lindenberg-Wendler 
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Nr. 68), in Kraft getreten am 20.05.2022 
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13 Neuer § 11 „Geschäftsordnung“ hinzugefügt und alter § 11 
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Mai 2022 (Verkündungsanzeiger Jg. 20, 2022 S. 265 / Nr. 68), in 
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